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Beratungsfolge 27.05.2009 Gemeindevertretung Pampow 
Sach- und Rechtslage: 
 
Der MSV e.V. hat als Bauherr einen Fördermittelantrag beim Landessportbund M/V (LSB) für den 
Neubau eines Kunststoffrasenplatzes am Riedgraben gestellt. 
Die Fördermittel wurden in Höhe von 50.000 € als Festbetragsfinanzierung in Aussicht gestellt und 
der vorzeitige Baubeginn genehmigt. 
Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen lt. Kostenschätzung 190.000 €. Die Ausgaben i.H.v. 
140.000 € trägt die Gemeinde und hat diese auch als Haushaltsrest aus 2008 für 2009 im 
Vermögenshaushalt in der HH-stelle 561.9400 eingeplant. Aufgrund unserer haushaltsrechtlichen 
Vorschriften müssen jedoch die Ausgaben von insgesamt 190.000 € eingeplant werden. 
Die 50.000 € stellen eine überplanmäßige Ausgabe dar. Die Voraussetzungen des § 52 KV M-V 
werden als gegeben angenommen. Die Deckung erfolgt Fördermitteln des LSB. 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pampow beschließt die überplanmäßige 
Ausgabe i.H.v. 50.000 € für den Neubau des Kunststoffrasenplatzes. 
Der MSV Pampow ist Antragssteller für die Fördermittel zum Bau des Kunststoffrasenplatzes. Sobald 
der MSV durch den LSB (Landessportbund) die Fördermittel in Höhe von 50.000,00 € erhält sind 
diese sukzessive an die Gemeinde Pampow zu zahlen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Siehe Sach- und Rechtslage 
 
Bemerkungen 
 
Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes M-V waren keine/folgende Mitglieder der 
Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis 
 
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder: 13 
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder: 11 
Davon stimmberechtigt:    11 
Ja-Stimmen:     11 
Nein-Stimmen:      -- 
Stimmenenthaltungen:     -- 
Ungültige Stimmen:     --   (Bürgermeister) 


